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6 DIE MANDANTEN I INFORMATION 
   

Themen dieser Ausgabe 
  

 Vertretung eines ärztlichen Notfalldienstes 

 Doppelte Haushaltsführung bei einem  
Ein-Personen-Haushalt 

 Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 

  Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen 

 Soli: Allgemeinverfügung der Finanzverwaltung 

 Schaden aufgrund von Trickbetrug keine agB 

 Warnung vor gefälschten E-Mails 
  

Ausgabe Nr. 6/2025 (November/Dezember) 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 26.9.2025.. 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Umsatzsteuer bei Vertretung eines 
ärztlichen Notfalldienstes 
Übernimmt ein Arzt im Wege der Vertretung einen ärztlichen 
Notfalldienst, so ist das Entgelt, das der Arzt für seine Ver-
tretung bekommt, als ärztliche Heilbehandlung umsatzsteu-
erfrei. Auch das Entgelt, das er im Fall der Behandlung eines 
Notfallpatienten für seine Heilbehandlung berechnet, ist um-
satzsteuerfrei. 

Hintergrund: Ärztliche Heilbehandlungen im Bereich der 
Humanmedizin sind umsatzsteuerfrei. 

Sachverhalt: Der Kläger war Arzt und schloss mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung eine Vereinbarung, nach der er 
als Vertreter für andere Ärzte, die zum Notfalldienst einge-
teilt sind, deren Notfalldienst übernimmt. Seine Vertretungs-
tätigkeit berechnete er gegenüber den Ärzten, die er vertrat, 
ohne Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Soweit er Not-
fallpatienten behandelte, stellte er seine Heilbehandlung den 
Privatpatienten bzw. – bei gesetzlich versicherten Patienten 
– der Krankenkasse umsatzsteuerfrei in Rechnung. Das Fi-
nanzamt hielt die Vertretungsleistungen für umsatzsteuer-
pflichtig. 
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Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-
gen gerichteten Klage des Arztes statt: 

 Zu den umsatzsteuerfreien ärztlichen Heilbehandlun-
gen gehört auch die Vertretungstätigkeit im Rahmen ei-
nes ärztlichen Notfalldienstes. Denn zur Vertretungsleis-
tung gehörte die Übernahme der notärztlichen Behand-
lung des jeweiligen Patienten. Ohne diese Übernahme 
hätte der Kläger die vertretenen Ärzte nicht von ihrem 
Notarzteinsatz freistellen können. 

 Die Übernahme der Notfalldienste diente auch einem the-
rapeutischen Zweck. Der Kläger hielt sich nämlich bereit, 
um gesundheitliche Gefahrensituationen bei Notfallpati-
enten zu erkennen und um eine sofortige Behandlung in 
der Klinik bzw. bei einem Facharzt zu veranlassen. 

 Für die Umsatzsteuerfreiheit einer ärztlichen Heilbehand-
lung kommt es nicht darauf an, ob der Leistungsempfän-
ger des Klägers ein Patient oder aber eine Krankenkasse 
war. Es genügt, dass der Kläger Arzt war und eine ärztli-
che Heilbehandlung erbrachte. 

Hinweise: Der Kläger hat auch Blutentnahmen für die Poli-
zei durchgeführt und ärztliche Berichte über die Blutproben 
gefertigt. Diese Tätigkeit war nicht umsatzsteuerfrei, da es 
sich hierbei nicht um eine ärztliche Heilbehandlung handelte. 
Allerdings konnte sich der Kläger insoweit auf die Kleinun-
ternehmerregelung berufen, da er die gesetzliche Umsatz-
grenze von 17.500 € im Streitjahr nicht überschritten hatte. 
Als Kleinunternehmer konnte er daher diese Leistungen 
ohne Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Doppelte Haushaltsführung bei 
einem Ein-Personen-Haushalt 
Führt der Steuerpflichtige einen Ein-Personen-Haushalt im 
Obergeschoss des Wohnhauses seiner Eltern, ist es für die 
steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung 
nicht erforderlich, dass er sich an den Lebensführungskos-
ten des elterlichen Haushalts beteiligt. Eine finanzielle Betei-
ligung an den Lebensführungskosten wird nur dann verlangt, 
wenn der Steuerpflichtige seinen Lebensmittelpunkt in ei-
nem Mehrpersonenhaushalt hat, weil er z. B. in den elter-
lichen Haushalt eingegliedert ist. 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, 
wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten 
Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und 
auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt. 

Sachverhalt: Der 1986 geborene Kläger hatte bereits eine 
Berufsausbildung abgeschlossen und studierte in den Jah-
ren 2014 bis 2018. Nebenbei war er wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Universität in M-Stadt. Seinen Lebensmittel-
punkt hatte der Kläger in B-Stadt. Dort wohnte er unentgelt-
lich in einer Wohnung im Obergeschoss des Wohnhauses 
seiner Eltern. Die Wohnung bestand aus Diele, Küche, 
Bad/WC sowie aus zwei Wohnräumen. Seine Eltern wohn-
ten im Untergeschoss des Hauses. Der Kläger machte eine 
doppelte Haushaltsführung steuerlich geltend und setzte 
u. a. die Mietkosten für die Zweitwohnung in M-Stadt, Fami-
lienheimfahrten sowie Verpflegungsmehraufwendungen als 
Werbungskosten an. Das Finanzamt erkannte nur die Fami-
lienheimfahrten an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) bejahte eine 
doppelte Haushaltsführung des Klägers und erkannte auch 
die weiteren geltend gemachten Kosten an: 

 Aufwendungen für eine berufliche Zweitausbildung sind – 
anders als Aufwendungen für eine erste Berufsausbil-
dung – steuerlich absetzbar. Zu den Kosten gehören auch 
die Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung. 

 Eine doppelte Haushaltsführung setzt u. a. voraus, dass 
der Steuerpflichtige einen eigenen Hausstand unterhält. 
Das Vorliegen eines eigenen Hausstandes setzt wiede-
rum das Innehaben einer Wohnung sowie eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten der Lebensführung voraus. 

 Der Kläger hatte im Haus seiner Eltern eine Wohnung 
inne, nämlich im Obergeschoss. Es war nicht erforderlich, 
dass er Eigentümer oder Mieter dieser Wohnung war. Es 
genügte, dass ihm die Wohnung von seinen Eltern unent-
geltlich zur Nutzung überlassen worden war. 

 Eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebens-
führung ist nur dann erforderlich, wenn der Kläger seinen 
Lebensmittelpunkt in einem Mehrpersonenhaushalt hat; 
denn nur dann gibt es Kosten, an denen er sich „beteili-
gen“ kann. 

 Bei einem Ein-Personen-Haushalt stellt sich die 
Frage einer Kostenbeteiligung nicht. Im Streitfall unter-
hielt der Kläger im Obergeschoss des Wohnhauses sei-
ner Eltern einen Ein-Personen-Haushalt, da das Oberge-
schoss ausschließlich ihm zur Verfügung stand. Seine El-
tern hielten sich ausschließlich im Erdgeschoss auf. Da-
für, dass der Kläger einen Ein-Personen-Haushalt unter-
hielt, sprach auch der Umstand, dass er im Jahr 2014 be-
reits 28 Jahre alt war und über ein eigenes Einkommen 
verfügte. 
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Hinweise: Der BFH hat die Sache an das Finanzgericht zu-
rückverwiesen, das nun die Höhe der Unterkunftskosten für 
die Zweitwohnung in M-Stadt sowie die Höhe der geltend 
gemachten Verpflegungsmehraufwendungen ermitteln 
muss. 

Wäre der Kläger dagegen in den Haushalt seiner Eltern ein-
gegliedert gewesen, hätte er sich an den Kosten des ge-
meinsamen Haushalts beteiligen müssen, um eine doppelte 
Haushaltsführung steuerlich geltend machen zu können. 

 

Alle Steuerzahler 

Entwurf eines 
Steueränderungsgesetzes 
Die Bundesregierung hat den Entwurf für ein Steuerände-
rungsgesetz 2025 vorgelegt. Das Gesetz sieht unterschied-
liche steuerrechtliche Maßnahmen vor, wie beispielsweise 
die Anhebung der Entfernungspauschale sowie die Reduzie-
rung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie. 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 

 Die Entfernungspauschale, die für Fahrten von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte gilt, soll ab 2026 von 0,30 € 
pro Entfernungskilometer auf 0,38 € pro Entfernungskilo-
meter erhöht werden. 

 Hinweis: Bislang gilt eine Entfernungspauschale von 
0,38 € erst für Strecken ab dem 21. Entfernungskilometer 
(in den Veranlagungszeiträumen 2022 bis 2026), wäh-
rend für die ersten 20 Entfernungskilometer eine Entfer-
nungspauschale von 0,30 € gewährt wird. Nach der Neu-
regelung würde es nun zu einer einheitlichen Entfer-
nungspauschale von 0,38 € unabhängig von der Entfer-
nung kommen. 

 Die Mobilitätsprämie, die für Arbeitnehmer gedacht ist, 
die ein geringes Einkommen und einen Arbeitsweg von 
mehr als 20 km haben, soll unbefristet ausgestaltet wer-
den. Bislang war sie bis einschließlich 2026 befristet. 

 Der Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen soll ab 1.1.2026 auf 7 % ge-
senkt werden; dies betrifft die Umsätze aus dem Verkauf 
von Speisen (also ohne Getränkeausschank), unabhän-
gig davon, ob sie im Restaurant verzehrt oder mitgenom-
men werden. 

 Die sog. Übungsleiterpauschale, die für Ausbilder, Er-
zieher und Betreuer gilt und eine Steuerfreiheit anordnet, 
soll ab 1.1.2026 von 3.000 € auf 3.300 € angehoben wer-
den.  

 Die sog. Ehrenamtspauschale, die für nebenberufliche 
Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich gilt und die eben-
falls eine Steuerfreiheit bestimmt, soll ab 1.1.2026 von 
840 € auf 960 € erhöht werden.  

Daneben sind im Gemeinnützigkeitsbereich u. a. fol-
gende Änderungen geplant: 

 E-Sport, also der Wettkampf in Video- und Onlinespielen, 
soll von der Förderung des Sports umfasst werden und 
damit zum gemeinnützigen Bereich gehören. Nicht einbe-
zogen werden sollen Spiele, die Gewalt verherrlichen. 

 Gemeinnützige Körperschaften, insbesondere Vereine, 
sind grundsätzlich verpflichtet, ihre Mittel möglichst zügig 
für steuerbegünstigte Satzungszwecke auszugeben. Die 
derzeit geltende Freigrenze dieser Pflicht zur zeitnahen 
Mittelverwendung soll von 45.000 € auf 100.000 € er-
höht werden und damit künftig für rund 90 % der steuer-
begünstigten Körperschaften entfallen. 

 Die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen 
sollen für gemeinnützige Körperschaften steuerlich un-
schädlich sein. 

 Die Freigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ge-
meinnütziger Körperschaften soll von 45.000 € auf 
50.000 € (einschließlich Umsatzsteuer) jährlich angeho-
ben werden. Bis zu dieser Höhe entsteht weder Körper-
schaft- noch Gewerbesteuer. Anders ist dies jedoch, 
wenn die Freigrenze von 50.000 € auch nur um einen 
Euro überschritten wird, da dann der gesamte Betrag 
steuerpflichtig wird. 

 Belaufen sich die Einnahmen aus allen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben auf maximal 50.000 € im Jahr, soll 
künftig keine Verpflichtung mehr bestehen, die Einnah-
men den einzelnen Bereichen der gemeinnützigen Kör-
perschaft (ideeller, also gemeinnütziger Bereich, Vermö-
gensverwaltung, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und 
Zweckbetrieb) zuzuordnen; denn bis zu dieser Grenze 
entsteht ohnehin keine Körperschaft- oder Gewerbe-
steuer. 

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung von Bun-
destag und Bundesrat. Nach derzeitigem Stand ist mit we-
sentlichen Änderungen nicht zu rechnen. Das Gesetzge-
bungsverfahren soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. 
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Rückwirkende Steuerbefreiung für 
Photovoltaikanlagen 
verfassungsgemäß 
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hält die zum 1.1.2022 
rückwirkend erfolgte Steuerbefreiung für Gewinne aus dem 
Betrieb kleinerer Photovoltaikanlagen für verfassungsge-
mäß. Nach Auffassung des Gerichts ist es verfassungsrecht-
lich unbeachtlich, dass die Rückwirkung der Steuerbefreiung 
die Geltendmachung von Verlusten aus dem Betrieb klei-
nerer Photovoltaikanlagen für das Jahr 2022 verhindert. 

Hintergrund: Gewinne aus dem Betrieb kleiner Photovolta-
ikanlagen mit einer Leistung von maximal 30 Kilowatt (peak) 
sind unter bestimmten Voraussetzungen seit dem 1.1.2022 
steuerfrei. Die Steuerbefreiung wurde Ende 2022 rückwir-
kend zum 1.1.2022 eingeführt. 

Sachverhalt: Die Kläger beschlossen im Sommer 2021, 
eine kleinere Photovoltaikanlage zu erwerben und den er-
zeugten Strom entgeltlich in das Stromnetz einzuspeisen. 
Aufgrund der Corona-Krise wurde die Anlage erst Ende 
2022 errichtet. Die Kläger machten in ihrer Einkommensteu-
ererklärung für 2022 einen Verlust aus dem Betrieb der Pho-
tovoltaikanlage geltend, den das Finanzamt aufgrund der 
zum 1.1.2022 eingeführten Steuerfreiheit nicht anerkannte. 
Hiergegen gingen die Kläger gerichtlich vor. Sie halten die 
rückwirkende Steuerbefreiung für verfassungswidrig. 

Entscheidung: Das FG bejahte die Verfassungsmäßigkeit 
der rückwirkenden Steuerbefreiung und wies die Klage ab: 

 Ein rückwirkendes Gesetz ist verfassungsrechtlich nur 
dann problematisch, wenn es belastend ist. Ein begüns-
tigendes Gesetz wie eine Steuerbefreiung darf hingegen 
auch rückwirkend in Kraft treten. 

 Zwar hätten die Kläger ohne die Steuerbefreiung einen 
Verlust für 2022 steuerlich geltend machen können. Dies 
hätte jedoch vorausgesetzt, dass sie die Photovoltaikan-
lage mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben wollen; so-
fern diese Voraussetzung erfüllt gewesen wäre, hätten 
sie dann jedoch über die Dauer des Betriebs der Anlage 
auch Gewinne erzielen und diese versteuern müssen. 
Auch in diesem Fall wirkt sich die Steuerbefreiung bei ei-
ner Gesamtbetrachtung über die Betriebsdauer der An-
lage für die Kläger begünstigend aus. 

 Nicht zulässig wäre eine verfassungsrechtliche Betrach-
tung, nach der die Kläger darauf vertrauen durften, dass 
ihr Verlust des Jahres 2022 steuerlich wirksam bleibt, 
aber künftige Gewinne steuerfrei gestellt werden. 

Hinweise: Tatsächlich hat der Gesetzgeber die Rückwir-
kung eingefügt, um zu verhindern, dass die Steuerpflichtigen 
im Jahr 2022, als die Pläne zur Steuerbefreiung bekannt 
wurden, noch schnell eine Anlage erwerben und steuerliche 
Verluste geltend machen, bevor dann die Gewinne ab 2023 
steuerfrei gestellt werden. Daher entschied sich der Gesetz-
geber im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens, die Steuer-
befreiung rückwirkend einzuführen. 

Die Kläger haben gegen das Urteil Revision vor dem Bun-
desfinanzhof eingelegt. Ob sie dort mit ihrer Klage Erfolg ha-
ben werden, bleibt abzuwarten. 

Solidaritätszuschlag 
Allgemeinverfügung der 
Finanzverwaltung 
Die obersten Finanzbehörden der Länder weisen in einer All-
gemeinverfügung alle noch anhängigen Einsprüche gegen 
die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranla-
gungszeiträume vor 2020 zurück, soweit in den Einsprüchen 
die Verfassungswidrigkeit des Soli geltend gemacht wird. 

Hintergrund: Der Solidaritätszuschlag ist verfassungsrecht-
lich umstritten, weil es sich nicht um eine Steuer, sondern 
um eine sog. Ergänzungsabgabe handelt. Allerdings haben 
sowohl der Bundesfinanzhof als auch das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) bislang die Verfassungsmäßigkeit 
des Solidaritätszuschlags bestätigt (zur Entscheidung des 
BVerfG s. unsere Mandanten-Information 3/2025). 

Inhalt der Allgemeinverfügung: 

 Anhängige Einsprüche, die die Festsetzung des Solidari-
tätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020 be-
treffen, werden mit der Allgemeinverfügung zurückgewie-
sen. 

 Gleiches gilt für Anträge auf Aufhebung der Festsetzung 
des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 
2020, wenn die Anträge außerhalb eines Einspruchs- 
oder Klageverfahrens gestellt worden sind. 

Hinweise: Bei der Allgemeinverfügung handelt es sich um 
eine Art „Massen-Einspruchsentscheidung“, mit der eine 
Vielzahl von Einsprüchen bzw. Anträgen gleichzeitig zurück-
gewiesen wird. Betroffene Steuerpflichtige können hierge-
gen klagen; die Klagefrist beträgt ein Jahr. 
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Schaden aufgrund von Trickbetrug 
keine außergewöhnliche Belastung 
Ein Steuerpflichtiger kann den Schaden, der ihm durch einen 
Trickbetrug entstanden ist, nicht als außergewöhnliche Be-
lastungen steuerlich geltend machen. Es handelt sich dabei 
nicht um einen außergewöhnlichen Schaden, sondern um 
die Verwirklichung eines allgemeinen Lebensrisikos. Außer-
dem ist die Zahlung an einen Trickbetrüger, der eine ver-
meintliche Kautionszahlung erschleicht, nicht zwangsläufig. 

Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwen-
dungen, die dem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen. 
Typische Beispiele hierfür sind Krankheitskosten oder Wie-
derbeschaffungskosten nach dem Untergang des Hausrats 
durch Feuer oder Hochwasser. 

Sachverhalt: Die Klägerin war im Streitjahr 2022 77 Jahre 
alt. Sie erhielt einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass 
ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, 
jedoch durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 € 
eine Untersuchungshaft vermieden werden könne; ein Bote 
werde das Geld in bar abholen. In einem zweiten Anruf – 
nunmehr auf dem Mobiltelefon der Klägerin, die zuvor dem 
ersten Anrufer ihre Mobiltelefonnummer mitgeteilt hatte – 
meldete sich ein angeblicher Polizist, der sie aufforderte, 
beide Telefonverbindungen konstant aufrechtzuerhalten und 
niemandem von dem Vorfall zu erzählen. Die Klägerin hob 
bei ihrer Bank das Geld ab und übergab es dem Boten. 
Nachdem die Klägerin den Trickbetrug bemerkt hatte, erstat-
tete sie Strafanzeige; das Strafverfahren wurde jedoch ein-
gestellt, da die Täter nicht ermittelt werden konnten. Die Klä-
gerin machte den Betrag in Höhe von 50.000 € als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt erkannte 
die außergewöhnlichen Belastungen nicht an. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Münster (FG) wies die 
hiergegen gerichtete Klage ab. 

 Es fehlte bereits an der Außergewöhnlichkeit. Das Ri-
siko, Opfer einer Straftat zu werden, ist nicht außerge-
wöhnlich, sondern gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. 
Die Klägerin war keinem erhöhten Risiko – etwa aufgrund 
einer prominenten Stellung – ausgesetzt, Opfer einer 
Straftat zu werden. 

 Außerdem war die Zwangsläufigkeit zu verneinen. Bei 
Erpressungen ist nach der hierzu ergangenen Rechtspre-
chung eine zweistufige Prüfung vorzunehmen: Zum einen 
darf sich das Opfer nicht selbst durch strafbares oder 
sozialwidriges Verhalten erpressbar gemacht haben 
(wie z. B. bei einer außerehelichen Affäre). Zum anderen 

darf für das Opfer keine zumutbare Handlungsalterna-
tive bestanden haben. Im Streitfall wurde die Klägerin aus 
strafrechtlicher Sicht zwar nicht erpresst, sondern betro-
gen. Jedoch ist die vorliegende Situation eher mit der ei-
ner Erpressung vergleichbar, sodass im Rahmen der Prü-
fung der Zwangsläufigkeit die o. g. Grundsätze der Er-
pressung heranzuziehen sind. 

 Die Klägerin hat sich nicht erpressbar gemacht, da sie 
weder eine strafbare Tat begangen noch sich sozialwidrig 
verhalten hatte. Allerdings stand ihr eine zumutbare 
Handlungsalternative zur Verfügung; denn sie hätte ihre 
Tochter anrufen oder einen Rechtsanwalt oder eine an-
dere Vertrauensperson einschalten können. Im Übrigen 
stellte die angedrohte Untersuchungshaft keine Gefahr 
für Leib und Leben ihrer Tochter dar. 

Hinweise: Möglicherweise ist in dieser Sache das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. Das Finanzgericht hat die Re-
vision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Zurzeit ist noch 
nicht bekannt, ob diese auch eingelegt wurde. 

Warnung vor gefälschten E-Mails 
Aktuell sind E-Mails im Umlauf, mit denen Betrüger an per-
sönliche Informationen von Steuerzahlern gelangen wollen. 
Die Empfänger erhalten von einer falschen E-Mail-Adresse, 
die vermeintlich vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
stammt, die Aufforderung, ihre Steuer-Identifikationsnum-
mer unter einem Link einzugeben. Zudem wird auf eine mög-
liche Rückzahlung hingewiesen. 

Bei den E-Mails handelt es sich um eine Phishing-Kam-
pagne, mit der persönliche Steuerdaten abgegriffen oder 
Schadsoftware eingeschleust werden soll. Das BZSt sendet 
allen Bürgern ihre Steuer-Identifikationsnummern bereits 
kurz nach der Geburt zu, die Information liegt dem BZSt also 
vor. 

Hinweis: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie ungewöhnliche 
Zahlungsaufforderungen, z. B. per E-Mail, Brief oder SMS, 
erhalten. Die Finanzverwaltung versendet keine E-Mails, die 
Handlungsanweisungen enthalten, die die Herausgabe si-
cherheitsrelevanter Daten wie z. B. Bank- oder Steuerdaten 
fordern. 

Eine Übersicht über bekannte Betrugsversuche, die im Na-
men des BZSt kursieren, hat die Behörde unter der Internet-
adresse https://www.bzst.de/DE/Service/Betrug/war-
nung_betrugsversuche veröffentlicht. 

 


